
Schanigärten nur von optisch guter Qualität zulassen

Antrag Nr. 20-26 / A 01694 von der AfD vom 19.07.2021,
eingegangen am 20.07.2021

Az. D-HA II/V1 6370-1-0133

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, erlaube ich mir in Abstimmung mit Herrn Oberbürgermeister 
Reiter, Ihren Antrag als Brief zu beantworten.

Mit Schreiben vom 19.07.2021 richteten Sie den Antrag an Herrn Oberbürgermeister Reiter, 
dass die sogenannten Schanigärten nur zugelassen werden sollten, wenn sie eine optisch 
ansprechende Qualität aufweisen. Europaletten, Holzkisten und sonstige Abfallstoffe dürften 
als Mobiliar nicht verwendet werden und seien zu verkleiden.

Als Begründung hierzu führten Sie folgendes aus:

"München ist eine Kulturstadt mit Anspruch. Das Stadtbild leidet aber zunehmend unter den
provisorisch errichteten Schanigärten, die die Stadt oft optisch verschandeln. Das Mobiliar aus
Europaletten, Holzkisten und Verschlägen ist einer Weltstadt nicht würdig.

Die Bürger haben ein Anrecht darauf vom Eindruck her nicht in einer Müllhalde zu leben.
Auch im modernen Leben sollte es üblich bleiben, richtige Stühle und Tische zur Wahrung von 
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Anstand und Würde, benutzen zu können. Das Mobiliar und die Abgrenzungsbarrieren sowie 
Aufbauten sind so zu gestalten, dass Europaletten, Holzkisten und sonstige Abfallstoffe nicht 
als solche erkennbar sind."

Hierzu können wir Ihnen folgendes mitteilen:

Auf Gestaltungsvorgaben wurde bei „Schanigärten“ bewusst verzichtet, um den Gastwirt*innen
individuelle und kreative Lösungen zu ermöglichen. Das Ergebnis spiegelt die Vielfalt der 
gastronomischen Szene wider und wird ausdrücklich begrüßt. Bei der Genehmigungserteilung 
wird daher die Gestaltung dieser Freischankflächen auch künftig nicht bewertet, sondern es 
werden die insbesondere im Sinne der Verkehrssicherheit zwingend einzuhaltenden Vorgaben
der städtischen Sondernutzungsrichtlinien geprüft.

Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Böhle
Berufsmäßiger Stadtrat
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